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(99) 
 

Bekanntmachung der Stadt Düren 
über das Widerspruchsrecht im Bereich der 

Wehrverwaltung nach dem  
Melderechtsrahmengesetz 

 
Gemäß § 58c des Gesetzes über die Rechtsstellung der 
Soldaten (Soldatengesetz - SG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 
1482), in der zurzeit geltenden Fassung, übermitteln 
die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr zum Zwecke der Über-
sendung von Informationsmaterial gemäß § 58c Ab-
satz 2 Satz 1 Soldatengesetz jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. gegenwärtige Anschrift. 
 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Be-
troffenen ihr nach § 18 Absatz 7 des Melde-
rechtsrahmengesetzes (MRRG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 
1342), in der zurzeit geltenden Fassung, widerspro-
chen haben.  
Gemäß § 18 Absatz 7 Satz 2 des MRRG weise ich 
durch diese öffentliche Bekanntmachung darauf hin, 
dass die Personen, die im Kalenderjahr 2015 das acht-
zehnte Lebensjahr vollenden (volljährig werden), der 
Datenübermittlung gemäß § 58c Absatz 1 Satz 2 Sol-
datengesetz widersprechen können. 

Die Übermittlung der Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr erfolgt bis zum 
31.03.2014. 
Betroffene, die von Ihrem Widerspruchsrecht Ge-
brauch machen wollen, werden hiermit gebeten, die 
entsprechende Erklärung schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Bürgerbüro der Stadt Düren, Markt 2, 
52349 Düren während den Öffnungszeiten Mo, Di, Mi 
und Fr von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr, Do 7.30 Uhr bis 
18.00 Uhr sowie Sa 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr abzuge-
ben. Ein entsprechendes Formular wird im Bürgerbüro 
für Sie bereitgehalten und ist auch auf der In-
ternetseite der Stadt Düren (www.dueren.de) unter der 
Rubrik Bürgerservice → Bürgerbüro → Meldeangele-
genheiten → Wehrdienst zum Ausdruck hinterlegt. 
Die vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröf-
fentlicht. 
 
Düren, 21.10.2013 
Der Bürgermeister 
in Vertretung: 
 
 
Sievers 
(Erster Beigeordneter) 
 
___________________________________________ 
 
(100) 
 

Bekanntmachung der Stadt Düren 
über das Widerspruchsrecht und Einwilligungs-

recht nach dem Meldegesetz NRW 
 
Gemäß § 35 Absatz 6 des Meldegesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz NRW - MG 
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NRW) vom 16. September 1997 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen S. 332), 
in der zurzeit geltenden Fassung, weise ich darauf hin:  
 
1. In folgenden Fällen besteht für Einwohner ab der 

Vollendung des 15. Lebensjahres das Recht,  
 W I D E R S P R U C H gegen die Weitergabe 

von Daten (Vor- und Familienname, ggfs. Doktor-
grad und Anschrift) durch die Meldebehörde zu 
erheben:  

 
 a. Übermittlung der Daten im Wege des auto-

matisierten Abrufs über das Internet (§ 34 
Absatz 1b MG NRW)  

 b. Weitergabe von Daten an Parteien, Wähler-
gruppen und andere Träger von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Parlaments- 
und Kommunalwahlen oder unmittelbaren 
Wahlen von Bürgermeister/in und Landrat/-
rätin (§ 35 Ab-satz 1 MG NRW)  

 c. Weitergabe von Daten an Antragsteller und 
Parteien im Zusammenhang mit Volksbegeh-
ren und Volksentscheiden sowie Bürgerbe-
gehren (§ 35 Absatz 2 MG NRW)  

 
2. In folgenden Fällen ist die Weitergabe von Daten 

(Vor- und Familienname, ggfs. Doktorgrad und 
Anschrift) durch die Meldebehörde nur mit aus-
drücklicher E I N W I L L I G U N G der Be-
troffenen zulässig:  

 
 a. Weitergabe von Daten über Alters- und Ehe-

jubiläen an Mitglieder parlamentarischer und 
kommunaler Vertretungskörperschaften so-
wie an Presse und Rund-funk (§ 35 Absatz 3 
MG NRW)  

 b. Weitergabe von Daten volljähriger Einwoh-
ner an Adressbuchverlage zum Zwecke der 
Veröffentlichung in gedruckten Adressbü-
chern (§ 35 Absatz 4 MG NRW)  

 
Betroffene, die von ihrem Widerspruchs- bzw. Einwil-
ligungsrecht hinsichtlich der Daten-übermittlung Ge-
brauch machen wollen, werden hiermit gebeten, die 
entsprechende Erklärung schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Bürgerbüro der Stadt Düren, Markt 2, 
52349 Düren während der Öffnungszeiten Mo, Di, Mi 
und Fr 7:30 bis 13 Uhr, Do 7:30 bis 18.00 Uhr sowie 
Sa 9:00 bis 13:00 Uhr abzugeben. Ein entsprechendes 
Formular wird im Bürgerbüro für Sie bereitgehalten 
und ist auch auf der Internetseite der Stadt Düren 
(www.dueren.de) unter der Rubrik Bürgerservice → 
Bürgerbüro → Meldeangelegenheiten zum Ausdruck 
hinterlegt.  
 
Die vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröf-
fentlicht.  
 
Düren, 21.10.2013 
 
 

Der Bürgermeister 
in Vertretung: 
 
Sievers 
(Erster Beigeordneter) 
 
___________________________________________ 
 
(101) 
 

Bekanntmachung der Stadt Düren 
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes Nr. 3/23  
 
Der Rat der Stadt Düren hat in seiner Sitzung vom 
17.07.2013 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 3/23 „Lebensmittelmarkt Renkerstraße“ in Düren 
Lendersdorf gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als 
Satzung beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, 
den Bebauungsplan um den Teilbereich B zu erwei-
tern. Dieser umfasst die Ausgleichsfläche in der Ge-
markung Düren, Flur 5, Flurstück 869 teilweise. Der 
Beschluss des Rates der Stadt Düren wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Geltungsbereiche des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes sind in der nachstehenden Skizze darge-
stellt: 
 

„Kreis Düren, DGK 5, Kontroll-Nr. 44/95“ 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 3/23 „Le-
bensmittelmarkt Renkerstraße“ in Düren-Lendersdorf 
nebst Begründung und der zusammenfassenden Erklä-
rung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB liegt ab sofort im 
Amt für Stadtentwicklung, Abteilung Planung, 52355 
Düren, Am Ellernbusch 18-20, 3. Obergeschoss, 
Raum 3017 öffentlich aus und kann dort während fol-
gender Zeiten von jedermann eingesehen werden: 
 
montags bis mittwochs von 08.00 - 12.00 Uhr, 
  und von 14.00 - 16.00 Uhr, 
donnerstags  von 08.00 - 12.00 Uhr, 
  und von 14.00 - 17.00 Uhr, 
freitags   von 08.00 - 12.00 Uhr. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  
 

Hinweise: 
 
Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB die Fälligkeit 
des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistungen der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. 
Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in den §§ 
39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird. 
 
Gemäß § 215 BauGB  „Frist für die Geltendmachung 
der Verletzung von Vorschriften“ werden unbeacht-
lich 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Auf Grundlage der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes gegen 
Satzungen (Bebauungsplan), sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-

lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durch-geführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Düren, den 19.10. 2013 
 
 
Paul Larue 
Bürgermeister 
 
___________________________________________ 
 
(102) 
 

Bekanntmachung der Stadt Düren 
 
Am Mittwoch, dem 06.11.2013, 17:00 Uhr, findet im 
Kreishaus - Bismarckstraße 16 - Sitzungssaal A 158 
(1. OG) die achte diesjährige ordentliche Sitzung des 
Rates der Stadt Düren statt.  
Die Tagesordnung, bestehend aus einem öffentlichen 
und einem nichtöffentlichen Teil, umfasst folgende 
Punkte: 
 
 
Tagesordnung: 
 
öffentlich 
 
1. Änderung der Tagesordnung 
 
2. Mitteilungen 
 
Mitteilungsvorlagen 
 
3. Benehmensherstellung zur Festsetzung der 

Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2014 und 
2015 

 
4. Controllingbericht zum 31.12.2012; Haushaltsre-

levante Ziele und Kennzahlen der Ämter 51 - 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien und 
65 - Amt für Gebäudemanagement 

 
Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung 
 
5. Baldige Erarbeitung und Beratung eines Wirt-

schaftsstrukturkonzepts und eines Gewerbeflä-
chenkonzepts für die Stadt Düren;  

 Antrag der SPD-Fraktion 
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Angelegenheiten des Amtes für Finanzen 
 
6. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 
 
7. Einführung eines nach dem Modellprojekt in 

NRW orientierten "Kommunalen Bürgerhaushal-
tes";  

 Antrag von Herrn Theodoridis 
 
Angelegenheiten des Schulverwaltungs- und Sportam-
tes 
 
8. Nutzung des "alten Sportheimes" auf der städti-

schen Sportanlage Düren-Niederau 
 
Angelegenheiten des Amtes für Stadtentwicklung 
 
9. Umwandlung des Gebietes Ruraue (Seite Anna-

kirmesplatz) zwischen Rurbrücke und Kreuzau in 
ein Landschaftsschutzgebiet;  

 Antrag von Frau Meier-Grass 
 
Angelegenheiten des Amtes für Tiefbau und Grünflä-
chen 
 
10. Lärmaktionsplan (Stufe 2) für die Stadt Düren 
 
Angelegenheiten der Stadtentwässerung Düren 
 
11. Jahresabschluss 2011 der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung Stadtentwässerung Düren;  
 hier: Entlastung der Betriebsleitung gemäß § 5 

Abs. 5 Satz 2 EigVO 
 
12. Fragestunde 
 
13. Verschiedenes 
 
nicht öffentlich 
 
14. Mitteilungen 
 

Angelegenheiten des Amtes für Finanzen 
 
15. Neuausrichtung des energiewirtschaftlichen 

Engagements der Stadt Düren 
 
Angelegenheiten des Schulverwaltungs- und Sportam-
tes 
 
16. Besetzung der Stelle des/der stellv. Schullei-

ters/Schulleiterin an der Städt. Heinrich-Böll-
Gesamtschule Düren;  

 hier: Zustimmung nach § 61 Abs. 4 SchulG 
NRW 

 
17. Fragestunde 
 
18. Verschiedenes 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffent-
licht. 
 
Düren, den 28.10.2013 
 
 
gez. Paul Larue 
Bürgermeister 
 
___________________________________________ 
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